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§ 9  Ausnahmeregelungen 
 
(1) 1Auf Antrag des Intendanten kann das jeweils zuständige Organ der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des Deutschlandradios und des ZDF sowie auf Antrag 
eines privaten Rundfunkveranstalters die KJM oder eine von dieser hierfür anerkannte Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle jeweils in Richtlinien oder für den Einzelfall von der Vermutung nach § 5 Abs. 2 
Satz 1 und 2 abweichen. 2Dies gilt vor allem für Angebote, deren Bewertung länger als zehn Jahre 
zurückliegt. 3Die obersten Landesjugendbehörden sind von der abweichenden Bewertung zu unterrichten. 
4§ 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) 1Die Landesmedienanstalten können für digital verbreitete Programme des privaten Fernsehens durch 
übereinstimmende Satzungen festlegen, unter welchen Voraussetzungen ein Rundfunkveranstalter seine 
Verpflichtung nach § 5 erfüllt. 2Der Rundfunkveranstalter hat sicherzustellen, dass die Freischaltung durch 
den Nutzer nur für die Dauer der jeweiligen Sendung oder des jeweiligen Films möglich ist. 3Die 
Landesmedienanstalten bestimmen in den Satzungen nach Satz 1, insbesondere welche Anforderungen an 
die Verschlüsselung und Vorsperrung von Sendungen zur Gewährleistung eines effektiven Jugendschutzes 
zu stellen sind.


